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Einleitung

in Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts stehen bei der

Rundfunkfreiheit die objektiv-rechtlichen Dimensionen stark im
Vordergrund. Als Ausprägung des überwiegend objektiv-rechtlichen
Gehalts der Rundfunkfreiheit schafft die staatliche Ausgestaltung der

jen Rundfunkordnung erst die Voraussetzungen für die effektive Realisierung

der Rundfunkfreiheit in ihrer dienenden Funktion für den Prozeß freier
Meinungsbildung. Bei der Rundfunkfreiheit erweist sich der
Funktionalisierungsvorgang am ausgeprägtesten. Die Rundfunkfreiheit
wird zur Freiheit nach Maßgabe der gesetzgeberischen Ausgestaltung.

:ht Der Gesetzgeber hat eine Doppelrolle: Einerseits hat er durch materielle,

organisatorische und prozedurale Regelungen sicherzustellen, daß der
Rundfunk weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen Gruppe
ausgeliefert wird, sondern die Vielfalt der Themen und Meinungen
aufnimmt und wiedergibt. Andererseits darf er durch seine Ausgestaltung
nicht gegen das Gebot der Staatsfreiheit verstoßen, indem er etwa
Einflußnahme auf die Gestaltung der Programme nimmt. Organisation
und Verfahren sind in besonderem Maße geeignete Instrumente für die
Sicherung der Rundfunkfreiheit, weil sie wegen ihrer Inhaltsneutralität
einen möglichst großen Freiraum für die Meinungsbildung lassen. Die
Rundfunkfreiheit und ihre Gewährleistung in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG sind
durch eine besondere Organisationsbezogenheit gekennzeichnet.
Dementsprechend nimmt die Organisation der Kontrollorgane innerhalb
der staatlichen Ausgestaltung der Rundfunkordnung eine zentrale
Stellung ein.
Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der
Organisation und Legitimation der rundfunkrechtlichen Kontrollorgane
anhand der verfassungsrechtlichen Vorgaben. Ob und in welchem
Umfang es verfassungsgebotene Organisationstrukturen der
Kontrollgremien gibt, d.h. inwieweit Verfassungsstrukturentscheidungen
die Grundstrukturen der Kontrollgremien vorgeben, ist das zentrale
Thema der Untersuchung.
Der Rundfunk befindet sich aufgrund bevorstehender technischer
Veränderungen erneut in einer Umbruchphase. Vor mehr als fünfzehn
Jahren ermöglichte die Kabel- und Satellitenverbreitung des Fernsehens
eine vergrößerte Übertragungskapazität, die den Weg zur Einführung
privaten Rundfunks ebnete. Die veränderten ökonomischen Grundlagen
des privaten Rundfunks haben sich auf die normativen
Kontrollanforderungen ausgewirkt. Heute sind es die Digitaltechnik und
die Datenkomprimierungstechnik, die folgende neue Entwicklungslinien
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hervorheben. Für die zukünftigen Aufgaben und Organisationsstrukturen
der Kontrollorgane werden vier Entwicklungen von entscheidender
Bedeutung sein: die absehbare Vermehrung der Obertragungswege und
Programme, der Bedeutungszuwachs der Marktkräfte, die zunehmende
Internationalisierung der Medienmärkte und das Zusammenspiel mit den
neuen Kommunikationsformen.
Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist für die Ausgestaltung der
Organisation der Rundfunkkontrolle die Rundfunkfreiheit des Art. 5 Abs. 1
Satz 2 GG der Maßstab. Nach Auffassung des
Bundesverfassungsgerichts soll die Rundfunkfreiheit nicht nur und auch
nicht in erster Linie als Individualrecht interpretiert werden. Im ersten IKapitel werden daher im Anschluß an die objektiv-rechtlichen
Dimensionen der Rundfunkfreiheit als Organisationsgebot die Grundlinien
der staatlichen Ausgestaltung dargestellt. i
Welche Organisationsanforderungen zu stellen sind, hängt von der'
Aufgabe der Kontrollinstanzen ab. Im zweiten Kapitel werden deshalb die
Aufgabe und die Zusammensetzung der Kontrollgremien dargestellt.
Im dritten Kapitel sind die materiell-rechtlichen und insbesondere die
organisatorischen Anforderungen des Gebots der Staatsferne zu
erarbeiten.

IZu den prägenden besonderen Merkmalen des Rundfunksystems der
Bundesrepublik Deutschland gehört das Organisationsprinzip der
Kontrollorgane, insbesondere aber das sog. gruppen plurale ,

Organisationsmodell der Kontrollgremien. Daher ist im vierten Kapitel der
Frage nachzugehen, ob die gruppenplurale Organisationsstruktur für die
Kontrollgremien nicht nur ein verfassungskonformes, sondern auch ein
verfassungsrechtlich gebotenes Organisationsmodell darstellt.
Welche Maßstäbe das Grundgesetz ansonsten noch zur Ausgestaltung
der Organisation von Rundfunkkontrolle bereithält, hängt insbesondere
mit den Geboten der demokratischen Legitimation ab. Das Gebot der
demokratischen Legitimation ist seit etwa Mitte der aDer Jahre
zunehmend in das Zentrum der rechtswissenschaftlichen und
rechtspolitischen Diskussion gerückt. Im fünften Kapitel wird daher die
Frage behandelt, welches Niveau an demokratischer Legitimation
staatlicher Stellen von der Verfassung gefordert wird. Von der Position
einer grundsätzlichen Anerkennung des parlamentarischen
Verantwortungsmodells aus sollen die Möglichkeiten einer
funktionsspezifischen Relativierung des Modells der Ministerialverwaltung
im Blick auf die rundfunkrechtlichen Kontrollorgane erörtert werden.
Im sechsten und siebten Kapitel findet eine Auseinandersetzung mit der
Frage statt, wodurch die gesetzlich eingeräumte Unabhängigkeit des
Rundfunkrates und der Landesmedienanstalten verfassungsrechtlich
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gerechtfertigt sein kann. Es wird insbesondere untersucht, in welchem,~en 
Verhältnis das Gebot der Staatsferne und das Gebot der demokratischen

~ne~ Legitimation bei den Kontrollorganen steht.
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